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SATZU NGSBESC H EI N IG U NG

Gemäß § 181 Abs. 1 S. 2 AktG bescheinige ich hiermit, dass es sich bei
nachstehender Fassung um den vollständigen Wortlaut der Satzung der
Firma

Lampetia AG
mit dem Sitz in Hamburg

- Amtsgericht Hamburg HRB 193311 -

handelt, wobei die geänderten Bestimmungen der Satzung mit den in der
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 09.12.2024,
UVZNT. 20441 2O24lM, gefassten Beschlüssen über die Anderung der
Satzung und die in dieser Hauptversammlung nicht geänderten Bestim-
mungen der Satzung mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten
vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

München, den 03.09 .2025
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c

NI
Philipp Reiser, Notarassessor

amtlich bestellter Vertreter des Notars

Dr. Markus Sikora



Satzung

l. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma, Sitr

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:
Lampetia AG

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Untemehmens der Gesellschaft ist die Zusammenfas-
sung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie
die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben innerhalb der
Gruppe und die Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1 des
Kreditwesengesetzes und Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a
Nr. 1a des Kreditwesengesetzes im Umfang der Bereichsausnahme des
§ 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 des KreditwesengeseEes zu Anteilen oder Aktien an
inländischen offenen und geschlossenen lnvestmentvermögen, offenen
und geschlossenen EU-!nvestmentvermögen und ausländischen offenen
und geschlossenen lnvestmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagege-
seEbuch vertrieben werden dürfen, sowie Vermögensanlagen im Sinne
des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (Finanzanlagenvermittler
gem. § 34f Abs. '1 GewO).''

(2) Die Gesellschaft lst berechtigt, Unternehmen aller Art zu gründen, zu eF
werben und sich an ihnen zu beteiligen, auch zu Anlagezwecken. Sie
kann sich auch auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Die
Gesellschaft kann ihren Unternehmensgegenstand auch ganz oder teil-
weise mittelbar venryirklichen.

(3) Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errich-
ten und sich an gleichartigen ähnlichen Unternehmen beteiligen.

(4) Die Gesellschaft kann Untemehmensverträge jeder Art abschließen und
ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausglie-
dern oder verbundene Unternehmen ausgliedem oder verbundenen Un-
ternehmen überlassen. Sie kann ferner Unternehmen, an denen sie betei-
ligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen und/oder sich
auf die Wahrnehmung der Funktionen einer Konzernholding und die Ver-
waltung der Beteiligung(en) beschränken.

§ 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
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(2\ Das Geschäftsjahr ist das Kalenderiahr

§ 4 Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektroni-
schen Bundesanzeiger.

ll. Grundkapital und Aktien

§ 5 Grundkapital und Aktien

(1) Das Grundkapitalder Gesellschaft beträgt Euro 71 .942.513,-

(2) Es ist eingeteilt in 71.942.513 auf den lnhaber lautende Ahien ohne
Nennbetrag (Stückaktien).

(3) Form und lnhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Er-
neuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats.

(4) Die Gesellschafl kann einzelne Aktien in Aktienurkunden Zusammenfas-
sen die eine Mehzahl von Aktien vertreten (Globalaktien, Globalurkun-
den). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist aus-
geschlossen.

(5) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien
abweichend von § 60 AktG bestimmt werden.

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses ge-
nehmigten Kapitals in das Handelsregister, durch Ausgabe von neuen,
auf den lnhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je EUR 1,- gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis
zu insgesamt EUR 30.215.351,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 202011). Die Ermächtigung kann einmal
oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen ausgenutzt werden.

Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubie-
ten. Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird,
kann das Bezugsrecht auch eingeräumt werden, indem die Aktien von ln-
termediären oder anderen die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG
erfullenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit
Zustimmung des Aufsichtsrates auszuschließen

- für Spitzenbeträge;
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- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, sofern der auf die neuen
Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfal-
lende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des bei Beschlussfas-
sung der Hauptversammlung oder - sofern dieser Betrag niedriger ist -
im Zeitpunkt der Ausnutzung der vorliegenden Ermächtigung vorhan-
denen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neu-
en Aktien den Börsenpreis der bereits an einer Wertpapierbörse gelis-
teten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der end-
gültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet. Bei der Berechnung der 10 o/o-Grenze sind Aktien anzu-
rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zum Zeitpunkt
ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender Anwendung von §
186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss bereits ausge-
geben oder veräußert worden sind. Ferner sind Aktien anzurechnen,
die zur Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Op-
tions- undioder Wandlungspflichten aus Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen auszugeben sind, sofern diese Schuldver-
schreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden;

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen
Aktien im Zusammenhang mit Untemehmenszusammenschlüssen zum
Zweck des Enrerbs von Unternehmen, Unternehmensstellen oder Be-
teiligungen an Unternehmen oder anderen mit einem solchen Zusam-
menschluss oder Enrverb im Zusammenhang stehenden einlagefähigen
Wrtschaftsgütern einschließlich des Enruerbs von Forderungen gegen
die Gesellschaft oder sonstigen Vermögensgegenständen;

- soweit dies im Hinblick auf den Venrvässerungsschutz erforderlich ist,
um den lnhabern bzw. Gläubigern von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder ihren Tochter-
gesellschaften im Rahmen einer dem Vorstand von der Hauptver-
sammlung erteilten Ermächtigung ausgegeben werden oder wurden,
ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-
übung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. nach Erfüllung
von Options- und/oder Wandlungspflichten zustehen würde;

- zut Bedienung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. Opti-
ons- und/oder Wandlungspflichten aus von der Gesellschaft begebe-
nen Options- und/oder Wandelschuldverschrei bungen;

- im Falle der Kooperation mit einem anderen Unternehmen, wenn das
Zusammenwirken dem Gesellschaftsinteresse dient und das kooperie-
rende Untemehmen eine Beteiligung verlangt;

- um Aktien an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesell-
schaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer von
mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zur Erfüllung eines
Aktienoptionsprogramms oder eines sonstigen Mitarbeiterbeteiligungs-
programms ausgeben zu können. Die neuen Aktien können dabei auch

v 171407



-4-

an einen Intermediär oder ein gleichgestelltes Untemehmen ausgege-
ben werden, welches diese Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie
ausschließlich an die hiernach begünstigten Personen weitezugeben,

Der vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die wei-
teren Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetra-
ges sowie den lnhalt der Aktienrechte bei der Durchführung von Kapital-
erhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 202011festzulegen. Der Be-
ginn der Dividendenberechtigung kann dabei auch auf den Beginn eines
bereits abgelaufenen Geschäftsjahres gelegt werden, sofern über die
Gewinnvenruendung für dieses Geschäfisjahr noch nicht beschlossen
wurde.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständi-
ger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus
dem Genehmigten Kapital 202011oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 202011 anzupassen.

lll. Der Vorstand

§ 6 Amtszeit, Zusammensetzung, Beschlüsse, Geschäftsordnung

(1) Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre.
Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für
höchstens fünf Jahre, ist zulässig.

(2) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der
Mitglieder des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen festgelegt. Der Aufsichtsrat soll ein Vor-
standsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands und kann einen Stellver-
treter des Vorsitzenden ernennen. Der Stellvertreter vertritt den Vorsit-
zenden, wenn dieser verhindert ist. Es können stellvertretende Vor-
standsm itglieder bestellt werden.

(3) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit
der an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Beschlüsse können auch im Umlaufirege (schriftlich, telegra-
phisch, fernschriftlich (E-Mail oder Telefax) oder fernmündlich) getroffen
werden, wenn kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren widerspricht.

(4) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung einschließlich eines Ge-
schäftsverteilungsplans für den Vorstand erlassen, ändern oder aufhe-
ben.
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§ 7 Vertretungsmacht

(1) lst nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allei-
ne Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesell-
schaft durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied des
Vorstands zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.

(21 Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass alle oder einzelne Vorstandsmit-
glieder einzeln zur Vertretung der Gesellschaft befugt und/oder von dem
Verbot der Mehrvertretung des § 181 Alt. 2 BGB befreit sind.

§ 8 Geschäftsführung, zustimmungspfl ichtige Geschäfte

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfle der Gesellschaft nach
Maßgabe der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vor-
stand einschließlich des Geschäftsverteilungsplans zu führen.

12) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder
durch Beschluss Geschäfte bezeichnen, die seiner Zustimmung bedürfen.

lll. Aufsichtsrat

§ 9 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern

(2) Soweit der Wahlbeschluss der Hauptversammlung keine abweichende
Regelung trifft, erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, Hierbei wird das Ge-
schäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Eine Wie-
denryahl ist möglich.

(3) Für Aufsichtsratsmitglieder können Ersatzmitglieder gewählt werden, die
in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vozeitrg aus-
scheidender Aufsichtsratsmitglieder für den Rest deren Amtszeit treten.

(4) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner
Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die
Amtsdauer des Gewählten.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt jedezeit mit einer Frist
von vier Wochen durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand
unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats niederlegen
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§ 10 Einberufung, Beschlüsse, Niederschrift, Geschäftsordnung

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden, im Falle
seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, unter Einhaltung einer
Frist von viezehn Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der
Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sit-
zung nicht mitgerechnet. ln dringenden Fällen kann die Frist abgekürä
werden oder die Einberufung telegraphisch, fernschriftlich (per E-Mail
oder Telefax) oder fernmündlich erfolgen. Mit der Einladung sind die Ge-
genstände der Tagesordnung und Beschlussvorschläge mitzuteilen.

(2) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst
Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der
nicht mit der Einberufung mitgeteilt wurde, ist nur zulässig, wenn kein an-
wesendes Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. Abwesenden Aufsichts-
ratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, der Be-
schlussfassung innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemes-
senen Frist nachträglich zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich
abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes
Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat.

(3) Auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden können Beschlüsse auch
schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich (per E-Mail oder Telefax) oder
fernm ündlich gefasst werden.

(4) Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn an der Beschlussfassung
alle drei Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Be-
schlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.
Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung teil-
nehmen, indem die durch anwesende Aufsichtsratsmitglieder schriftliche
(§ 126 BGB) Stimmabgaben übeneichen lassen.

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

(6) Der Aufsichtsrat tritt zweimal im Kalenderjahr zusammen. Der Aufsichts-
rat ist ferner zu einer Sitzung einzuberufen, wenn eine geschäftliche Ver-
anlassung dazu vorliegt.

(7) Die Mitglieder des Vorstands sollen, sofern nicht zur Beratung gelangen-
de persönliche Angelegenheiten desselben eine Ausnahme begründen,
den Sitzungen des Aufsichtsrats mit beratender Stimme beiwohnen. Der
Aufsichtsratsvorsitzende oder der Aufsichtsrat kann im Einzelfall eine
Teilnahme ausschließen.

(8) Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über ein-
zelne Gegenstände zugezogen werden.

(9) Uber die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen,
die von dem Vorsitzenden der Sitzung zu untezeichnen ist. Bei Be-
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schlussfassungen außerhalb von sitzungen ist die Niederschrift vom Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats zu untezeichnen und unvezüglich allen Mit-
gliedem zuzuleiten.

(10) Der vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur
Durchführung der Beschlüsse erforderlichen Willenserklärungen abzuge-
ben und an den Aufsichtsrat gerichtete Erklärungen in Empfang zu neh-
men.

(1 1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäflsordnung

§ 11 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Vergütung der Mitglieder des
Aufsichtsrats. Die beschlossene Vergütung gilt für alle nachfolgenden
Geschäftsjahre bis die Hauptversammlung einen neuen Beschluss fasst.

(2) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres
dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung in
Höhe von 1112 der nach Absatz 1 beschlossenen Vergütung für jeden
angefangenen Monat der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat.

(3) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmilgliedern auf Nachwers an-
gemessene Auslagen. Die UmsaEsteuer wird von der Gesellschaft erstat-
tet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatz-
steuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und dieses
Recht auszuüben.

§ 12 Anderungen der Satzungsfassung

Der Aufsichtsrat ist befugt, Anderungen der Satzung zu beschließen, die nur
deren Fassung betreffen. Dies gilt auch für die Anpassung der Satzung infolge
einer Veränderung des Grundkapitals.

V. Hauptversammlung

§ 13 Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der
Ha u ptversamml ung und I nformationsü bermitt! u n g

(1) Die Hauptversammlung findet am SiE der Gesellschaft oder in einer an-
deren deutschen Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnem oder an ei-
nem nahegelegenen Flughafen der beiden vorgenannten Orte statt.

(21 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich
vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen.
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(3) Die Einberufung der Hauptversammlung muss unter Angabe der Tages-
ordnung mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die
Aktionäre gemäß nachfolgendem Absatz 4 zu der Hauptversammlung
anmelden müssen, bekannt gemacht werden.

(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des stimm-
rechts sind diejenigen Aktionäre berechtigrt, die sich vor der Hauptver-
sammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in
der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor
der Hauptversammlung zugehen. Bei der Berechnung der Frist ist weder
der Tag des Zugangs der Anmeldung noch der Tag der Hauptversamm-
lung miEurechnen. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts nachzuweisen. Zum Nachweis des Anteilsbesitzes ist eine in
Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung
des depotführenden lnstituts über den AnteilsbesiE notwendig. Der
Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tags vor der Hauptver-
sammlung beziehen und muss der Gesellschafl unter der in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Haupt-
versammlung zugehen. Bei der Berechnung der Frist ist weder der Tag
des Zugangs des Nachweises noch der Tag der Hauptversammlung mit-
zurechnen.

(5) solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, ist in der Einberufung
zur Hauptversammlung zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen
Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts zugelassen werden.

(6) Die Übermittlung der Mitteilungen nach §§ 125, 128 AktG isr auf dem
Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist berech-
tigt, die Mitteilungen auch in anderer Weise zu versenden.

§ 14 Stimmrecht

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Bevoll-
mächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschafl ei-
ne oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht,
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft bedürfen der Textform oder können, bei entsprechender Be-
stimmung durch die Gesellschaft, auch auf einem von ihr näher zu be-
stimmenden elektronischen Weg erteilt werden. Einzelheiten zu einer
elektronischen Übermittlung der Vollmacht, des Wderrufs oder des
Nachweises der Bevollmächtigung werden zusammen mit der Einberu-
fung der Hauptversammlung in den Gesellschaftsblättern bekannt ge-
macht.

v 171407



-9-

§ 15 Vorsitr und Beschlussfassung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates oder eine andere von ihm in der Hauptversammlung zu be-
stimmende Person. lst der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden
zu seinem Vertreter für die Befugnis zur Bestimmung eines Versamm-
lungsleiters bestimmt, so wählt der Aufsichtsrat den Vorsitzenden der
Hauptversammlung. Der Vorsitz in der Hauptversammlung kann auch von
Personen geführt werden, die weder Aktionär noch Mitglied des Auf-
sichtsrates sind noch sonst dem Unternehmen angehören,

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in
der Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art
und Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann das Frage- und Rederecht
der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere
den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu
den Tagesordnungspunkten sowie die einzelnen Rede- und Fragebeiträ-
ge angemessen festsetzen.

(3) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende
gesetzliche Vorschrifien entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen und, sofern das GeseE außer der Stimmenmehrheit
eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der
Beschl u ssfassu n g ve rtretenen Gru nd kapita ls gefasst.

(4) Wrd bei Wahlen im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit
nicht erreicht, findet eine Stichwahl unter den Personen statt, denen die
beiden höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei dieser Stichwahl
entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch
den Vorsitzenden der Hauptversammlung zu ziehende Los.

§ 16 Ordentliche Hauptversammlung

Die Ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate-
eines jeden Geschäftsjahres statt. Sie beschließt insbesondere über die Ver-
wendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands und des Aufsichtsrats, über die Wahl des Abschlussprüfers, über die
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und, in den gesetzlich vorgesehenen Fäl-
len, über die Feststellung des Jahresabschlusses.

Vl. Jahresabschluss / Rücklagen, Sonstige Bestimmungen

§ l7 Jahresabschluss

Der Vorstand hat innerhalb der geseElichen Fristen den Jahresabschluss (die
Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang) und, falls gesetz-
lich erforderlich, den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustel-
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len und diese Unterlagen nach ihrer Aufstellung unvezüglich dem Aufsichtsrat
vozulegen.

§ 18 Rücklagen

(1) stellen vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können
sie Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinn-
rücklagen einstellen; sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge
bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen ein-
zustellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundka-
pitals nicht übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte
des Grundkapitals nicht übersteigen würden.

(2) Bei der Errechnung des gemäß Absatz ('1) in andere Gewinnrücklagen
einzustellenden Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen
zur gesetzlichen Rücklage und Verlustvorträge abzuziehen.

§ l9lnkrafüreten

§ 13 Ziffer (3) und (4) und § 14 Ziffer (2) dieser Satzung treten ab 01.11.2005
in Kraft. Bis dahin gelten insofem die gesetzlichen Regelungen.

§ 20 Gründungsaufwand

Die Gründungskosten, die schätzungsweise 3.000,- € betragen, trägt die Ge-
sellschaft.
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